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1. Leistungsverzeichnis 
Der Wortlaut des vom Auftraggeber verfassten Leistungsverzeichnisses ist allein 
verbindlich, auch wenn der Auftragnehmer für sein Angebot selbstgefertigte 
Abschriften oder Kurzfassungen (siehe Nr. 2.6 der Bewerbungsbedingungen) 
verwendet hat. 

 
2. Zusätzliche Technische Vorschriften (zu § 1 Abs. 2) 

 In den Verdingungsunterlagen genannte technische Vorschriften, die im Teil C der 
VOB – Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) – nicht 
aufgeführt sind, sind Zusätzliche Technische Vorschriften im Sinne von § 1 Abs. 2 Nr. 
4 

 
3. Preise, Einsichtnahme in die Preisermittlung (zu § 2) 
 
3.1 Für die Leistungen wird der Preis vergütet, der sich nach den vertraglichen 

Einheitspreisen und den tatsächlich ausgeführten Leistungen ergibt 
(Einheitspreisvertrag), soweit keine andere Berechnungsart vereinbart worden ist. 

 
3.2 Alle Preise sind in Euro vereinbart. 
 
3.3 Wenn nach § 2 Abs. 3, 5, 6 oder 7 neue Preise zu vereinbaren sind, hat der 

Auftragnehmer auf Verlangen die Preisermittlungen für die neuen Preise und, soweit 
erforderlich, für die gesamte Leistung zur Einsicht vorzulegen und die erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. 

 
 Das Gleiche gilt, wenn dem Auftragnehmer eine Vergütung nach § 2 Abs. 8 Nr. 2 

zusteht. 
 
4. Stundenlohnarbeiten (zu § 2 Abs. 10 – vgl. Nr. 21) 
 Sind in einem Leistungsvertrag Stundenlohnarbeiten vorgesehen, so ist die dafür 

angegebene Zahl von Stunden unverbindlich; § 2 Abs. 3 Nr. 3 gilt nicht. Bezahlt 
werden nur die vom Auftraggeber schriftlich angeordneten oder genehmigten 
tatsächlich geleisteten Stunden. 

 
5. Ausführungsunterlagen 
 Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber 

ausdrücklich als zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind; über Art und Umfang 
dieser Unterlagen ist Einvernehmen herzustellen. 

 
 Die Verantwortung und Haftung des Auftragnehmers nach dem Vertrag, insbesondere 

nach § 3 Abs. 3 Satz 2, § 4 Abs. 2 und 3 sowie § 13, werden durch Absatz 1 nicht 
eingeschränkt. 

 
6. Veröffentlichungen (zu § 3 Abs. 6) 
 Veröffentlichungen über die Bauleistung sind nur mit vorheriger schriftlicher 

Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 
 
7. Werbung  
 
7.1 Gewerbliche Werbung auf der Baustelle ist nur mit vorheriger Zustimmung des 

Auftraggebers zulässig. 
 
7.2 Über die Art und das Anbringen von Bauschildern ist Einvernehmen zwischen 

Auftraggeber und Auftragnehmer herzustellen. Der Auftraggeber behält sich vor, an 
geeigneter Stelle eine Tafel mit einem Verzeichnis aller beteiligten Auftragnehmer 
aufstellen zu lassen. 
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8. Bautagesberichte (zu § 4) 
 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Bautagesberichte zu führen und davon dem 

Auftraggeber eine Durchschrift zu übergeben. Die Bautagesberichte müssen die 
Angaben enthalten, die für die Ausführung oder Abrechnung des Vertrages von 
Bedeutung sein können, z.B. über Wetter, Temperaturen, Zahl und Art der auf der 
Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte, Zahl und Art der eingesetzten Großgeräte, den 
wesentlichen Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen größeren Umfangs, 
Betonierungszeiten oder dgl.), bestimmte Arten der Ausführung oder Abrechnung, 
besondere Abnahmen nach § 12 Abs. 2, Unterbrechung der Ausführung einschl. 
kürzerer Unterbrechungen der Arbeitszeit mit Angabe der Gründe, Unfälle, 
Behinderung und sonstige Vorkommnisse. 

 
9. Sprache (zu § 4 Abs. 1 Nr. 4 und  Abs. 3) 
 
9.1 Alle schriftlichen Äußerungen des Auftragnehmers müssen in deutscher Sprache 

abgefasst sein. Fremdsprachliche schriftliche Äußerungen Dritter (z.B. 
Bescheinigungen, sonstige Unterlagen von Behörden und Privaten) sind mit 
deutscher Übersetzung einzureichen. Die Übersetzung behördlicher Bescheinigungen 
muss vom Konsulat beglaubigt sein. 

 
9.2 Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass während der Arbeit auf der Baustelle 

ständig eine Person anwesend ist, die es ermöglicht, in deutscher Sprache zu 
verhandeln. Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung trotz Mahnung durch den 
Auftraggeber nicht nach, so ist der Auftraggeber berechtigt, einen Dolmetscher auf 
Kosten des Auftragnehmers heranzuziehen. 

 
10. DIN-Vorschriften 
 Die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen – DIN 

1961 – VOB/B, die Allgemeinen Technischen Vorschriften – ATV – VOB/C und die 
weiteren in den Verdingungsunterlagen genannten DIN-Normen gelten in der jeweils 
letzten Fassung, die 

 
- bei Öffentlicher Ausschreibung vor dem Tag der Bekanntmachung der 

Ausschreibung 
- bei Beschränkter Ausschreibung oder Freihändiger Vergabe vor dem Tag der 

Aufforderung zur Angebotsabgabe (Briefdatum) 
  

 im Bundesanzeiger bekannt gemacht, bzw. – bei den weiteren DIN-Normen – 
angezeigt worden ist. 

 
11. Berufsgenossenschaft 

 Solange der Vertrag nicht erfüllt ist, hat der Auftragnehmer jede Änderung in seiner 
Zugehörigkeit zur Berufsgenossenschaft unverzüglich dem Auftraggeber mitzuteilen. 
Auf Verlangen des Auftraggebers hat er jederzeit den Mitgliedschein der 
Berufsgenossenschaft und eine Bescheinigung der Berufsgenossenschaft darüber 
vorzulegen, dass er seiner Beitrags- und Vorschusspflicht nachgekommen ist. 

 
12. Baustelleneinrichtungsplan, Straßen-, Wege-, Lager- und Arbeitsplatzbenut-

zung, Mitbenutzung fremder Gerüste und Einrichtungen  
 (zu § 4 Abs. 4 und § 3 Abs. 4) 
 
12.1 Vor Beginn der Baustelleneinrichtung hat der Auftragnehmer auf Verlangen des 

Auftraggebers einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen. 
 
12.2 Straßen, Wege, Lager- und Arbeitsplätze innerhalb des Baugeländes werden in 

bestehendem Zustand zur Verfügung gestellt. Sie können vom Auftragnehmer nur auf 
eigene Gefahr benutzt werden. 
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12.3 Treten bei der Benutzung bauseitig zur Verfügung gestellter Anlagen oder 
Grundstücke an diesen Schäden durch Verschulden des Auftragnehmers ein, so ist 
der Auftragnehmer dem Auftraggeber dafür schadenersatzpflichtig. 

 
12.4 Die Mitbenutzung vorhandener Gerüste und Einrichtungen anderer Unternehmer ist 

vom Auftragnehmer mit diesen zu vereinbaren. 
 
13. Baustellenräumung (zu § 4 Abs. 4 und § 5 Abs. 1) 
 
13.1 Die Baustelle ist so bald wie möglich zu räumen. Befolgt der Auftragnehmer eine 

dahingehende Aufforderung nicht innerhalb angemessener Frist, so kann der 
Auftraggeber die Baustelle auf Kosten des Auftragnehmers räumen lassen. 

 
13.2 Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Lagerplätze, Arbeitsplätze und 

Zufahrtswege sind bei der Räumung im früheren Zustand zurückzugeben, soweit dies 
möglich ist und die spätere Verwendung dies erfordert. 

 
14. Stoffprüfungen (zu § 4 Abs. 1 Nr. 2) 
 Verlangt der Auftraggeber Güte- und Gebrauchsprüfungen von Stoffen und Bauteilen, 

die über die in den Allgemeinen Technischen Vorschriften für Bauleistungen (ATV) 
vorgeschrieben oder sonst vertraglich vereinbarten nach Art und Umfang 
hinausgehen, so erhält der Auftragnehmer hierfür eine besondere Vergütung; er hat in 
diesen Fällen nach Weisung des Auftraggebers die Proben zu entnehmen oder 
herstellen und diese prüfen zu lassen. Die Bestimmungen von § 18 Abs. 4 bleiben 
unberührt. 

 
15. Nachunternehmer (zu § 4 Abs. 8) 
 
15.1 Nachunternehmer sind bei Anforderung eines Angebotes davon in Kenntnis zu 

setzen, dass es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt. 
 
15.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei der Weitervergabe von Bauleistungen an 

Nachunternehmer nach §§ 2, 7 bis 10 und 15 bis 16 VOB/A 2012 und bei der 
Weitervergabe von Lieferleistungen nach §§ 2, 7 bis 10 und 15 bis 16 VOL/A 2009 zu 
verfahren. Er hat den Verträgen mit Nachunternehmern die Allgemeinen 
Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) bzw. die 
Allgemeinen Bedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) zugrunde zu 
legen. 

 
15.3 Der Auftragnehmer darf dem Nachunternehmer keine – insbesondere hinsichtlich der 

Zahlungsweise – ungünstigeren Bedingungen auferlegen, als zwischen ihm und dem 
Auftraggeber vereinbart sind. 

 
15.4 Nachunternehmer müssen fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sein, 

insbesondere ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und 
Sozialabgaben nachgekommen sein und die gewerberechtlichen Voraussetzungen 
erfüllen. 

 
 Der Auftragnehmer hat rechtzeitig vor der beabsichtigten Übertragung Art und 

Umfang der Leistungen sowie Name und Anschrift des hierfür vorgesehenen 
Nachunternehmers bekannt zu geben und entsprechende Referenzen des 
Nachunternehmers vorzulegen. Er hat die schriftliche Zustimmung gemäß § 4 Abs. 8 
Nr 1 Satz 2 VOB/B zu beantragen. 

 
 Der Auftragnehmer hat mitzuteilen, bei welcher Berufsgenossenschaft der jeweilige 

Nachunternehmer Mitglied ist (einschl. Angabe der Mitgliedsnummer) und zu 
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welchem Bereich der Nachunternehmer gehört (Handwerk, Industrie, Handel, 
Sonstige). 

 
15.5 Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass der Nachunternehmer die ihm 

übertragenen Leistungen nicht weiter gibt, es sei denn, der Auftraggeber hat zuvor 
schriftlich zugestimmt; die Nr. 15.4 gilt entsprechend. 

 
16. Wettbewerbsbeschränkungen (zu § 8 Abs. 4) 
 
16.1 Wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen 

hat, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, hat er als 
Schadenersatz 10 v.H. der Auftragssumme an den Auftraggeber zu zahlen, es sei 
denn, dass eine andere Schadenshöhe nachgewiesen wird. 

 
 Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekündigt wird oder bereits erfüllt ist. 
 
16.2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen (§ 1 des Gesetzes gegen Wettbe-

werbsbeschränkungen – GWB) sind insbesondere wettbewerbswidrige Verhandlun-
gen und Verabredungen mit anderen Bietern über 

 
- Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten 
- die zu fordernden Preise 
- Bindungen sonstiger Entgelte 
- Gewinnaufschläge 
- Verarbeitungsspannen und andere Preisbestandteile 
- Zahlungs-, Lieferungs- und andere Bedingungen, soweit sie unmittelbar oder 

mittelbar den Preis beeinflussen 
- Einrichtung von Ausfallentschädigungen oder Abstandszahlungen 
- Gewinnbeteiligung oder andere Abgaben 

 
 sowie Empfehlungen, es sei denn, dass sie nach Maßgabe des GWB zulässig sind. 
Solchen Handlungen des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von Personen 
gleich, die von ihm beauftragt oder für ihn tätig sind. 

 
16.3 Sonstige vertragliche oder gesetzliche Ansprüche des Auftraggebers – insbesondere 

solche aus § 8 Abs. 4 – bleiben unberührt. 
 
17. Kündigung (zu § 8) 
 
17.1 Kündigt der Auftraggeber den Vertrag nach § 8 Abs. 1, so sind Auftraggeber und 

Auftragnehmer verpflichtet, einander Auskünfte zu erteilen und diese zu belegen, 
soweit dies notwendig ist, um die Höhe des Vergütungsanspruchs zu bemessen. 

 
17.2 Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag zu kündigen, wenn der Auftragnehmer 

Personen, die auf Seiten des Auftraggebers mit der Vorbereitung, dem Abschluss 
oder Durchführung des Vertrages befasst sind, oder ihnen nahestehenden Personen 
mit Rücksicht auf ihre Zugehörigkeit zu der Verwaltung oder dem Unternehmern des 
Auftraggebers Vorteile anbietet, verspricht oder gewährt. Solchen Handlungen des 
Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die auf Seiten des 
Auftragnehmers mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung des 
Vertrages befasst sind. 

  
 Was unter Vorteilen im Sinne von Absatz 1 zu verstehen ist, richtet sich nach den §§ 

331 ff. StGB. Nicht als Vorteil gelten jedoch die der Geschäftswerbung dienenden 
Gegenstände oder Leistungen, wie sie im redlichen Geschäftsverkehr nach 
einheitlichen Gesichtspunkten (z.B. aus Anlass des Neujahrstages) von dem 
Aufragnehmer seinen Geschäftskunden gewährt werden, insbesondere 
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Reklamegegenstände von geringem Wert, die als solche durch eine dauerhaft und 
deutlich sichtbare Bezeichnung des Auftragnehmers gekennzeichnet sind. 

 
17.3 Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag zu kündigen, wenn der Auftragnehmer 

gegen Nr. 11 verstößt oder vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtige Erklärungen in 
Nr. 4, 5 des Angebotsschreibens abgibt. 

 
17.4 Vor der Kündigung nach Nr. 17.2 und 17.3 wird dem Auftragnehmer Gelegenheit 

gegeben, zu dem Kündigungsgrund Stellung zu nehmen. 
 
17.5 Wird nach 17.2 oder 17.3 gekündigt, gilt § 8 Abs. 3 bis 7 entsprechend. 
 
17.6 Sonstige gesetzliche oder vertragliche Ansprüche der Vertragsparteien bleiben 

unberührt. 
 
18. Haftung, Mitteilung von Bauunfällen (zu § 10) 
 
18.1 Der Auftragnehmer hat alle zur Sicherheit der Baustelle nach den gesetzlichen, 

polizeilichen und Unfallverhütungsvorschriften erforderlichen Maßnahmen unter voller 
eigener Verantwortung auszuführen oder diese zu veranlassen. Er haftet für sämtliche 
aus der Unterlassung solcher Maßnahmen dem Auftraggeber erwachsenden 
Schäden. § 10 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 bleibt unberührt. 

 
18.2 Bewachung und Verwahrung der Baubuden, Arbeitsgeräte, Arbeitskleider usw. des 

Auftragnehmers oder seiner Erfüllungsgehilfen – auch während der Arbeitsruhe – ist 
Sache des Auftragnehmers; der Auftraggeber ist dafür nicht verantwortlich, auch 
wenn sich diese Gegenstände auf seinen Grundstücken befinden. 

 
18.3 Hat der Auftraggeber aufgrund gesetzlicher Vorschriften Erfüllungsgehilfen des 

Auftragnehmers Schadenersatz zu leisten, so steht ihm der Rückgriff gegen den 
Auftragnehmer zu, wenn der Schaden durch Verschulden des Auftragnehmers oder 
seiner Erfüllungsgehilfen verursacht worden ist. Hat ein Verschulden des 
Auftraggebers oder seiner Erfüllungsgehilfen mitgewirkt, so findet § 254 BGB 
Anwendung. 

 
18.4 Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden entsteht, sind vom 

Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Die Mitteilung ist vom 
Auftragnehmer spätestens innerhalb von 2 Werktagen schriftlich zu bestätigen. 

 
19. Abnahme (zu § 12) 
 
19.1 Die Leistung ist in jedem Fall förmlich abzunehmen. 
 
19.2 Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber schriftlich in jedem Falle die Fertigstellung 

der Leistung oder einer Teilleistung (§ 12 Abs. 2 VOB/B) unverzüglich mitzuteilen und 
die Abnahme rechtzeitig zu beantragen. Unterlässt der Auftragnehmer diese 
Mitteilung, so gilt eine Leistung oder Teilleistung nicht dadurch als abgenommen, 
dass der Auftraggeber sie in Benutzung genommen hat. 

 
19.3 Der Auftragnehmer hat bei der Abnahme mitzuwirken und die erforderlichen 

Arbeitskräfte und Messgeräte zu stellen. 
 
19.4 Verjährungsfrist der Mängelansprüche (zu § 13 Abs. 5 Nr. 1 Satz 3) 
 Die Verjährungsfrist der Mängelansprüche für Mängelbeseitigungsleistungen endet 

nicht vor Ablauf der für die Vertragsleistung vereinbarten Verjährungsfrist.  
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20. Rechnungen, Abrechnungszeichnungen (zu § 14 Abs. 1 und 3) 
 
 A) Allgemeines 
 
20.1 Die Rechnung ist nur prüfbar, wenn der Rechengang verfolgt und geprüft werden 

kann. 
 
20.2 Werden mehrere Rechnungen eingereicht, so sind sie nach ihrem Zweck als 

Abschlags-, Schluss- oder Teilschlussrechnungen zu bezeichnen; die 
Abschlagsrechnungen sind laufend zu nummerieren. 

 
20.3 Liegt dem Vertrag ein Leistungsverzeichnis zugrunde, so erhalten in allen 

Rechnungen die Bezeichnungen der Teilleistungen die Nummern der 
Ordnungszahlen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses. 

 
 Die Bezeichnungen dürfen abgekürzt wiedergegeben werden, wenn die Ausführung 

nicht von der Leistungsbeschreibung abweicht. 
 
20.4 Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, 

die zur Prüfung der Rechnung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein. 
 
20.5 Die Beteiligung des Auftraggebers an der Ermittlung des Leistungsumfanges gilt nicht 

als Anerkenntnis. Die spätere Berichtigung von Aufmaßfehlern wird ausdrücklich 
zugelassen.  

 
 B) Aufstellen und Prüfen von Rechnungen mit automatisierter  
                Datenverarbeitung (ADV) 
 
20.6 Stellt der Auftragnehmer seine Rechnung mit ADV auf, müssen die verwendeten 

Rechenprogramme den REB-Verfahrensbeschreibungen entsprechen. Liegen keine 
REB-Verfahrensbeschreibungen vor, dürfen mit schriftlicher Zustimmung des 
Auftraggebers auch andere Programme verwendet werden. 

 
20.7 Wird die Schlussrechnung vom Auftraggeber mit ADV geprüft und ergeben sich 

hierbei Abweichungen von der Rechnung des Auftragnehmers, so gelten die sich aus 
der Prüfberechnung des Auftraggebers ergebenden Beträge als vereinbart 

 
- wenn in beiden Berechnungen die Mengen jeweils einer Position um nicht 

mehr als 1 in der zweiten Stelle hinter dem Komma voneinander abweichen 
 
oder 
 
- wenn die Summe der Prüfberechnung von der Schlussrechnungssumme nicht 

mehr als 0,1 von Tausend abweicht. 
 
20.8 Stellt der Auftragnehmer in den Eingabebelegen Fehler fest, die Auswirkungen auf 

den Rechengang haben können, hat er diese dem Auftraggeber unverzüglich 
mitzuteilen. 

 
 C) Abschlagsrechnungen 
 
20.9 In jeder Abschlagsrechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und 

die bereits erhaltenen Abschlagszahlungen einzeln und in laufender Nummernfolge 
anzugeben. Die Abschlagsrechnungen sind mit den Vertragspreisen (Einheitspreisen, 
Pauschalpreise, Verrechnungssätze, Stundenlohnsätze) ohne Umsatzsteuer 
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(Mehrwertsteuer) aufzustellen. Die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) ist am Schluss der 
Abschlagsrechnung auszuweisen. 

 
 D) Schlussrechnung, Teilschlussrechnungen 
 
20.10 In der Schlussrechnung oder in Teilschlussrechnungen müssen die Teilleistungen 

nach den Ordnungszahlen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses und die 
Abschlagszahlungen stets einzeln aufgeführt werden. Schlussrechnungen oder 
Teilschlussrechnungen sind mit den Vertragspreisen (Einheitspreise, Pauschalpreise, 
Verrechnungssätze, Stundenlohnzuschläge) ohne Umsatzsteuer (Nettopreis) 
aufzustellen; der Betrag an Umsatzsteuer für die gesamte vertragliche Leistung des 
Auftragnehmers ist unter Zugrundelegung des zum Zeitpunkt des Entstehens der 
Steuerschuld (§ 13 UStG 2005) geltenden Steuersatzes am Schluss hinzuzusetzen. 

 
 Ist der Steuersatz in der Zeit zwischen Angebotsabgabe und Entstehen der 

Steuerschuld durch Gesetz geändert worden und sind in diesem Zusammenhang 
durch die Änderung anderer Steuern Minderbelastungen eingetreten, so sind diese 
bei der Berechnung des Umsatzsteuerbetrages zu berücksichtigen. 

 
 Wird aus Anlass der Änderung des Umsatzsteuergesetzes eine gesetzliche Regelung 

für die Abwicklung bestehender Verträge getroffen, so tritt an Stelle dieser 
vertraglichen Regelung die gesetzliche Regelung. 

 
20.11 Schlussrechnungen sind spätestens innerhalb von 3 Monaten einzureichen. Wird 

diese Frist durch Verschulden des Auftragnehmers überschritten, wird eine 
Vertragsstrafe nach vorheriger Inverzugsetzung, die eine 10-tägige Nachfrist 
berücksichtigt, in folgender Höhe vom Auftraggeber geltend gemacht: 

 Abrechnungssumme bis einschließlich 

   12.500 € =  150 € pro angef. Woche 
   25.000 € =  250 € pro angef. Woche 
   50.000 € =  350 € pro angef. Woche 

250.000 € =  500 € pro angef. Woche 
  500.000 € =  750 € pro angef. Woche 
  und mehr. 
 
 Darüber hinaus hat der Auftragnehmer für alle Nachteile einzustehen, die der Stadt 

Brühl aufgrund der nicht fristgerechten Einreichung der Schlussrechnung entstehen. 
 
21. Abrechnung der Stundenlohnarbeiten (zu § 15) 
 
21.1 Über Stundenlohnarbeiten hat der Auftragnehmer arbeitstäglich Stundenlohnzettel 

einzureichen. Die Rechnungen über Stundenlohnarbeiten sind alsbald nach 
Abschluss der Stundenlohnarbeiten, längstens jedoch in Abständen von vier Wochen 
einzureichen. 

 
 Die Stundenlohnabrechnungspreise müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln 

nach Berufs-, Lohn- und Gehaltsgruppen aufgegliedert werden. 
 
21.2 Der Auftragnehmer ist auf Verlangen des Auftraggebers verpflichtet, die tatsächlichen 

Lohnkosten anhand der Lohnlisten nachzuweisen, soweit nicht Stundenver-
rechnungssätze vereinbart worden sind. 

 
22. Zahlungsweise (zu § 16) 
 
22.1 Der Auftragnehmer kann auf der Rechnung den gewünschten Zahlungsweg angeben, 

den der Auftraggeber nach Möglichkeit berücksichtigt. Bei der Nennung der 
Bankverbindung ist vom Auftragnehmer auch die Bankleitzahl anzugeben. 
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 Zahlungen des Auftraggebers an den Auftragnehmer und umgekehrt sind in der 

Bundesrepublik Deutschland in Euro zu leisten. 
 
22.2 Erklärungen, dass Zahlungen in bestimmter Weise bewirkt werden sollen, sind für den 

Auftraggeber nicht verbindlich. 
 
22.3 Als Tag der Zahlung gilt, 
 

- bei Übergabe oder Übersendung von Zahlungsmitteln der Tag der Übergabe 
oder der Einlieferung 

- bei Bezahlung durch Zahlkarte oder Postanweisung der Tag der Einlieferung 
- bei Überweisung oder Auszahlung von einem Konto des Auftraggebers der 

Tag der Hingabe oder Absendung des Auftrags an die Post oder Geldanstalt 
 
22.4 Auf Antrag werden Abschlagszahlungen gewährt 
 

- für Stoffe und Bauteile, die auf der Baustelle angeliefert, aber noch nicht 
eingebaut sind, soweit sie unter Berücksichtigung der Grundsätze 
wirtschaftlicher Betriebsführung für einen reibungslosen Bauablauf notwendig 
sind sowie 

- für Bauteile, die für die geforderte Leistung eigens angefertigt und 
bereitgestellt sind 

 
22.5 Abschlagszahlungen nach Nr. 22.4 werden in Höhe von 70 v.H. des Wertes der Stoffe 

und Bauteile gewährt; diese werden bewertet, soweit für sie nicht Vertragspreise 
vereinbart sind 

 
- bei Fremdbezug zu Einkaufspreisen, bei Entnahme aus dem Lager des 

Auftragnehmers zu Wiederbeschaffungspreisen, 
- bei Eigenfertigung zu Herstellungskosten (Werkstoffkosten Fertigungslohn-

kosten und Fertigungsgemeinkosten) 
 
22.6 Für Abschlagszahlungen nach Nr. 22.4 hat der Auftragnehmer Aufstellungen 

einzureichen, aus denen Menge, Wert und Zeitpunkt der Anlieferung der der 
Bereitstellung der zur Ausführung der Leistungen benötigten Stoffe und Bauteile 
hervorgehen. 

 
22.7 Für Abschlagszahlungen nach Nr. 22.4 ist stets ausreichende Sicherheit durch 

selbstschuldnerische Bürgschaften zu leisten. 
 
22.8 Vom Auftragnehmer angebotenes Skonto wird von jedem Abschlags- und 

Schlussrechnungsbetrag abgezogen, für den die geforderten Zahlungsfristen 
eingehalten werden. 

 
 Soweit Skonto vereinbart ist, beginnen die Skontofristen mit dem Tag des Eingangs 

der prüfbaren Rechnungen (Eingangsstempel der Empfangsstelle). 
 
23. Abtretung (zu § 16) 
 
23.1 Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber können nur mit vorheriger 

schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers und auch dann nur, sofern nichts anderes 
vereinbart wird, unter folgenden Bedingungen abgetreten werden: 

 
a) Die Abtretung erstreckt sich auf alle Forderungen – ausschließlich des darin 

enthaltenen Umsatzsteuerbetrages – aus einem genau zu bezeichnenden 
Auftrag. Sie umfasst außer diesem Auftrag auch etwaige Nachträge, die als 
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solche bezeichnet sind. Abgetreten ist der noch ausstehende Betrag in voller 
Höhe. 

 
b) Eine weitere Abtretung durch den neuen Gläubiger ist ausgeschlossen. 

 
c) Die Abtretung wirkt gegenüber dem Auftraggeber – und zwar vom angezeigten 

Abtretungsdatum ab – erst, wenn sie dem Auftraggeber vom alten Gläubiger 
(Auftragnehmer) und vom neuen Gläubiger unter genauer Bezeichnung der 
auftraggebenden Stelle und des Auftrages schriftlich angezeigt worden ist. 
Sind Ansprüche aus mehreren Aufträgen abgetreten worden, so muss jede 
Abtretung gesondert angezeigt werden. 

 
23.2 Der neue Gläubiger muss Zahlungen, die der Auftraggeber nach der Abtretung an 

den Auftragnehmer leistet, gegen sich gelten lassen, wenn seit dem Eingang der 
Abtretungsanzeige (Nr. 23.1 c) beim Auftraggeber und dem Tag der Zahlung 
(Barzahlungen, Abgang des Überweisungsauftrags oder des Schecks aus der Kasse) 
noch nicht 6 Werktage verstrichen sind. 

 
 Dies gilt nicht, wenn der die Zahlung bearbeitende Kassenbeamte schon vor Ablauf 

der Frist von der Abtretungsanzeige Kenntnis hatte. Im Übrigen bleiben die 
Vorschriften von § 407 BGB unberührt. 

 
23.3 Der Auftraggeber bestätigt dem Auftragnehmer den Eingang der Abtretungsanzeige. 
 
23.4 Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, mit eigenen Forderungen - gleich welcher 

Art -, die im Zeitpunkt der Schlussabrechnung des Auftrags feststehen, vorab 
aufzurechnen. 

 
23.5 Werden im Hinblick auf die abgetretene Forderung von mehreren Dritten Rechte 

geltend gemacht, so ist der Auftraggeber berechtigt, ohne weitere Begründung 
zwecks Befreiung von seiner Verbindlichkeit zu hinterlegen. 

 
23.6 Bei Abtretungen verlängert sich die Frist des § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B um 4 Monate. 
 
24. Erstattungen (zu § 16) 
 
24.1 Werden nach Annahme der Schlusszahlung Fehler in den Unterlagen der 

Abrechnung (§ 14 Abs. 1 Satz 1) festgestellt, so ist die Schlussrechnung zu 
berichtigen; Auftraggeber und Auftragnehmer sind verpflichtet, die sich daraus 
ergebenden Beträge zu erstatten. 

 
 Fehler im Sinne von Absatz 1 sind: 
 

a) Aufmaßfehler, d.h. Abweichungen in Aufmaßlisten und Abrechnungs-
zeichnungen von der tatsächlichen Ausführung oder untereinander 

b) Rechenfehler, d.h. Fehler in der Anwendung der Allgemeinen Rechenregeln 
der Rechnungsarten (einschl. Kommafehlern) 

c) Übertragungsfehler einschl. Seitenübertragungsfehlern 
 

Das Verlangen nach Berichtigung derartiger Fehler gilt nicht als Nachforderung im 
Sinne von § 16 Abs. 3 Nr. 2. 
 

24.2 Sonstige Ansprüche des Auftraggebers aus §§ 812 ff BGB werden durch Nr. 24.1 
nicht berührt. 
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24.3 Bei Rückforderungen des Auftraggebers aus Überzahlungen (§§ 812 ff BGB) kann 
sich der Auftragnehmer nicht auf einen etwaigen Wegfall der Bereicherung (§ 818 
Abs. 3 BGB) berufen. 

 
24.4 Im Falle einer Überzahlung hat der Auftragnehmer den zu erstattenden Betrag (ohne 

Umsatzsteuer) vom Empfang der Zahlung an mit 3 v.H. über den jeweiligen 
Basiszinssatz für das Jahr zu verzinsen. 

 
25. Vertragserfüllungs-, Mängelanspruchs- und Abschlags- oder Vorauszahlungs-

bürgschaften (zu § 17) 
 
25.1 Hat der Auftragnehmer eine Bürgschaft zu stellen, so muss sie von einem in den 

Europäischen Gemeinschaften zugelassenen Kreditinstitut oder Kreditversicherer 
gestellt werden. Der Auftraggeber kann einen vom Auftragnehmer vorgeschlagenen 
Bürgen ablehnen. 

 
 Vertragserfüllungsbürgschaften müssen nach ihrem Text Sicherheit für die Erfüllung 

sämtlicher Verpflichtungen aus dem Vertrag, insbesondere für die vertragsgemäße 
Ausführung der Leistung einschl. der Abrechnung, Mängelansprüche, Schadenersatz 
sowie für die Erstattung von Überzahlungen einschl. der Zinsen bieten. 

 
 Mängelanspruchsbürgschaften müssen Sicherheit bieten für die Erfüllung der 

Ansprüche auf Schadenersatz und für die Erstattung von Überzahlungen einschl. 
Zinsen. 

 
 Abweichend von den Verjährungsfristen des § 195 BGB wird vereinbart, dass die 

Ansprüche aus der Mängelanspruchsbürgschaft nicht vor den abzusichernden 
Mängelansprüchen verjähren sollen. Die vorzulegende Mängelanspruchsbürgschaft 
ist daher unbefristet zu erteilen. 

 
25.2 Urkunden über Vertragserfüllungsbürgschaften werden auf Verlangen zurück-

gegeben, wenn die Leistungen vertragsgemäß erfüllt sind und der Auftragnehmer 
eine etwa verlangte Sicherheit für die Erfüllung der Mängelansprüche geleistet hat. 

 
25.3 Urkunden über Mängelanspruchsbürgschaften werden auf Verlangen zurückgegeben, 

wenn Mängelansprüche nicht mehr geltend gemacht werden können. 
25.4 Urkunden über Abschlagszahlungsbürgschaften werden auf Verlangen 

zurückgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, für die Sicherheit geleistet worden ist, 
eingebaut sind. 

 
26. Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers 
 Bedingungen des Auftragnehmers, insbesondere Allgemeine Geschäftsbedingungen, 

gelten nur dann, wenn sie vom Auftraggeber ausdrücklich und schriftlich 
angenommen sind. 

 
27. Vertragsänderungen 
 Jede Änderung des Vertrages bedarf der Schriftform. 
 
 
Anerkannt: 
 
Der Bieter: 
 
 
________________________________________ 
Firmenstempel und Unterschrift 


